
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 0095/2019 

 
Datum: 07.01.2020 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
 

Geschäftsbereich I 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 06.01.2020 nicht öffentlich   

Finanzausschuss 23.01.2020 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Außerplanmäßige Aufwendungen zur Anmietung von Trainingsräumen für den Tanzsport 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

Sportförderrichtlinie Pkt. 2.5. 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Gebäude- und Anlagenverwaltung 

Finanzverwaltung 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Gebäude- und Anlagenverwaltung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss der Stadt Plauen genehmigt für das Jahr 2020 außerplanmäßige Aufwendungen i.H. v. 

9.545,00 € als gemeinsamen Zuschuss an den Tanzverein Plauen e.V., den Zumba Plauen  e.V. und den Tango 

Verein Plauen e.V. zur Absicherung der Kosten für die Anmietung von Trainingsräumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
Die Vereine nutzen bisher den Speisesaal der ehemaligen Allende-Schule für den Trainingsbetrieb.  

Die ehemalige Allende-Schule wird ab Sommer 2020 aufgrund von Sanierungsarbeiten durch die Schüler der 

Grundschule Am Wartberg genutzt. Diese Nutzung umfasst auch den Speisesaal. Eine weitere Nutzung durch 

die Vereine ist daher nicht möglich. 

Als Ersatzquartier für die Vereine konnte ein adäquater Raum in der Dürerstraße 30 akquiriert werden. Die 

Kosten für Miete und Betrieb belaufen sich auf 15.975,36 €. 

 

Die Auszahlung des Zuschusses wird davon abhängig sein, dass zwischen den Vereinen und dem Vermieter ein 

wirksamer Mietvertrag geschlossen wurde und die vermieteten Räume für den  Trainingsbetrieb der Vereine 

insbesondere unter bauordnungsrechtlichen Gesichtspunkten geeignet und nutzbar sind und eine entsprechende 

Baugenehmigung vorliegt. 

 

Die Deckung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur aus liquiden Mitteln erfolgen.  

 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro 9.545,00 € 

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro 9.545,00 € 

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 

N
u

m
m

er
 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

2020 9.545,00 € THH 6 1-40-301/421000/4317000  

Ab 

2021 
12.727,56 € THH 6 1-40-301/421000/4317000  

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer 
Unterschrift liegt im Original vor 

Steffen Zenner 
Unterschrift liegt im Original vor 
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